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 D ie Klima-Thematik ist 
mittlerweile in aller 
Munde: Bereits im Au-

gust 2007 hat das Bundeskabi-
nett ein Energie- und Klimapro-
gramm beschlossen. Dieses Pa-
ket soll einen wichtigen Bau-
stein liefern, um die Treibhaus-
gasemissionen bis 2020 um 40 
Prozent gegenüber 1990 zu re-
duzieren. Die Bundesregierung 
hat sich in diesem Rahmen zu 
einer nachhaltig ausgerichteten 
Energiepolitik verpflichtet. Ne-
ben einem deutlichen Ausbau 
der erneuerbaren Energien 
wird sich in Deutschland in 
den kommenden Jahren ein En-
ergiedienstleistungsmarkt ent-
wickeln (müssen).

Energiedienstleistung ist Con-
tracting – Contracting ist Ener-
giedienstleistung. Diese Aussa-
ge entspricht der europäischen 
Botschaft in der Energiedienst-
leistungs-Richtlinie. Dieser Ar-
tikel hat in erster Linie das Ziel, 
eine grundlegende Einführung 
in die Thematik und die damit 
zusammenhängenden Begriff-
lichkeiten zu geben.

Der Begriff  
des Contracting

Ausgangspunkt für die Begriff-
lichkeiten des Contracting ist 
Teil 5 der Norm DIN 8930 
„Kälteanlagen und Wärme-
pumpen – Terminologie“ . Da-
nach ist Contracting wie folgt 
definiert: Contracting ist die 
„zeitlich und räumlich abge-

grenzte Übertragung von Auf-
gaben der Energiebereitstel-
lung und Energielieferung auf 
einen Dritten, der im eigenen 
Namen und auf eigene Rech-
nung handelt.“ 

Das zwischen dem Contrac-
tor und dem Kunden bestehen-
de Leistungsverhältnis kann un-
terschiedlich ausgestaltet sein. 
Die DIN-Norm nennt verschie-
dene Modelle von Contrac-
tingleistungen. Hierbei wird an 
die jeweiligen Anwendungsbe-
reiche nebst Leistungsbestand-
teilen und rechtlichen Rah-
menbedingungen angeknüpft. 
In der Praxis werden die nach-
folgend beschriebenen Model-
le oftmals vermischt, wobei die 
Definition der DIN-Norm je-
weils von den reinen Erschei-
nungsformen ausgeht:

Das Energieliefer-Contrac-
ting: Beim Energieliefer-Con-
tracting besteht die Leistung 
des Contractors in der Finanzie-
rung, Planung und Errichtung 
der Energieerzeugungsanla-
ge, die für die Laufzeit des Ver-
trags auch von ihm betrieben 
wird. Zudem bezieht der Con-
tractor während der Vertrags-
laufzeit die eingesetzte End- 
energie (Öl, Gas, Holz, Strom 
etc.). Die daraus gewonnene 
Nutzenergie (Wärme, Kälte,  
Strom etc.) wird an den Kun-
den geliefert. Derartige Model-
le werden ebenso als „Anla-
gen-Contracting“ bezeichnet.

Ziel dieser Art des Contrac-
ting ist es, durch Optimie-
rungsprozesse deutliche wirt-
schaftliche sowie ökologische 
Vorteile zu erreichen. In der 
Regel werden bereits durch ei-
nen professionalisierten Betrieb 
der Anlagen – im Vergleich zu 
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einem Eigenbetrieb des Kun-
den – diese Vorteile generiert. 
Vor diesem Hintergrund lassen 
sich diese Vorteile auch bei ei-
ner Übernahme von bestehen-
den Anlagen durch einen Con-
tractor erreichen.

Das Einspar-Contracting:  
Nach dem Verständnis der 
DIN-Norm wird das vor-
genannte Modell durch ein 
Einspar-Contracting ergänzt. 
Hierbei übernimmt der Con-
tractor auch für die Energiever-
teilungs- und Energienutzungs-
anlagen sowie für andere, für 
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den Energieverbrauch des ver-
sorgten Gebäudes maßgeb-
liche Bauteile die Planung, Fi-
nanzierung und Ausführung. 
Während der Vertragslaufzeit 
garantiert der Contractor hier-
bei eine Kosten- oder Ener-
gieverbrauchseinsparung. Das 
setzt ein permanentes Ener-
giecontrolling mit entspre-
chenden Prognosen voraus.  
Ziel ist hierbei, die maximal 
mögliche Energieeffizienz im 
Objekt des Kunden durch die 
Leistung des Contractors zu er-
reichen.

Das Betriebsführungs-Con-
tracting (Technisches Anla-
genmanagement): Das Be-
triebsführungs-Contracting be-
schränkt die Leistung des Con-
tractors auf die Übernahme der 

•

Energiewirte im Focus
Betriebsführung für den Anla-
geneigentümer. Nach dem Ver-
ständnis der DIN-Norm umfasst 
dies üblicherweise das Bedie-
nen und Instandhalten der vor-
handenen Energieanlagen.

Ziel dieser Contracting-Form 
ist die Optimierung der Be-
triebskosten bei gleichzeitigem 
Funktions- und Werterhalt der 
Anlagen.

Das Finanzierungs-Contrac-
ting: Im Falle des „Finanzie-
rungs-Contractings“ plant, fi-
nanziert und errichtet der je-
weilige Contractor die ener-
gietechnischen Anlagen. Die 
Anlagen werden jedoch nicht 
vom Contractor, sondern vom 
Kunden (Immobilieneigentü-
mer) in Eigenverantwortung 
betrieben. 

Hierbei handelt es sich nicht 
um eine Energiedienstleistung 
– vielmehr ist es als Finanzie-
rungsleistung anzusehen. 

Ablauf des 
Contracting-Projekts

Bei der Planung eines Contrac-
ting-Projektes ist stets zu über-
legen, welche Kompetenzen 
beim Landwirt vorhanden sind 
und welche Leistungen von 
Dritten eingekauft werden müs-

• sen bzw. in Anspruch zu neh-
men sind. In der Regel ist der 
Bereich der Rohstoffbeschaf-
fung bzw. -produktion eine 
Kernkompetenz des Landwirts 
-  für die Bereiche Anlagenpla-
nung, Fremdfinanzierung, Ver-
tragsgestaltung und Projektko-
ordination sollten die richtigen 
Partner gesucht werden. 

Nachfolgend soll aus der Er-
fahrung der Autoren heraus ein 
Ablaufplan eines Contracting-
Projekts beispielhaft dargestellt 
werden:

Am Beginn eines solchen 
Projekts steht die Suche nach 
dem geeigneten Kunden. Ins-
besondere große Einzelkun-
den, etwa. kommunale Ein-
richtungen oder Krankenhäuser 
stellen attraktive Partner dar. 

Nach erfolgter Kundenakqui-
se sind die Bedingungen des 
Contracting-Projekts zu be-
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stimmen, so dass mit den tech-
nischen und wirtschaftlichen 
Planungen begonnen werden 
kann. Hierbei sind insbeson-
dere die bereits vorhandenen 
Gegebenheiten mit einzube-
ziehen. Beispielhaft ließen sich 
bei einer nachgelagerten Wär-
menutzung einer EEG-Anlage 
die erzielbaren Vergütungssät-
ze durch gesetzliche Privile-
gierungen (KWK- oder Tech-
nologiebonus) optimieren.

Sowohl bei der Nutzung ei-
ner Bestandsanlage als auch 
bei der Errichtung einer neu-
en Anlage ist zu bedenken, 
dass Investitionen über die 
„reine Anlagentechnik“ hin-
aus für die Versorgungsein-
richtungen, beispielsweise 
Wärmetrasse oder  Wärme-
tauscher anfallen. Eine Refi-
nanzierung dieser Kosten er-
folgt in der Regel über die 
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Wärmelieferungsentgelte, die 
während der Vertragslaufzeit 
vom Kunden zu entrichten 
sind. Für die zugrunde liegen-
den Versorgungsverträge kön-
nen Laufzeiten von zehn Jah-
ren und mehr vereinbart wer-
den, soweit die rechtlichen 
Rahmenbedingungen einge-
halten werden. 

Welche Form der Nutzen-
ergieerzeugung vom Landwirt 
als Contractor gewählt wird, 
hängt von seiner Ausgangssitu-
ation ab. Da nicht jeder Land-
wirt mit dem „Problem“ der 
Abwärme aus einer bestehen-
den Biogasanlage konfrontiert 
ist oder eine (Ab-) Wärmeliefe-
rung nicht in jedem Fall wirt-
schaftlich ist, können hierbei 
selbstverständlich auch an-
dere Energie-Rohstoffe einge-
setzt bzw. Anlagentechniken 
verwendet werden. Neben der 
Nutzung von Holzhackschnit-
zeln finden auch zunehmend 
alternative Energiepflanzen 
oder der Einsatz von Strohfeu-
erungsanlagen Anwendung. 

Fazit

Im Ergebnis ist festzuhalten, 
dass der Landwirt nicht nur auf 
dem wachsenden Markt der En-
ergiedienstleistungen politisch 
gewollt ist. Die Nutzung erneu-
erbarer Energien insbesonde-
re im Bereich der Wärmeerzeu-
gung durch den aktuellen Ent-
wurf des EEWärmeG , welches 
noch in 2008 in Kraft treten 
soll, eröffnet der Landwirtschaft 
ein neues Geschäftsfeld jenseits 
der reinen Rohstoffproduktion. 
Durch die eigenverantwortliche 
Lieferung von Wärme aus den 
eigenen Rohstoffen des Land-
wirts erreicht die vielseitig be-
schriebene Entwicklung „vom 
Landwirt zum Energiewirt“ eine 
neue Stufe.
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Szenario I: 

Der Landwirt als Partner
Die Zusammenarbeit mit einem etablierten Contractor bie-
tet die Vorteile eines erfahrenen Partners, der das Marktge-
schehen und die finanziellen Rahmenbedingungen kennt 
sowie auf bestehende Referenzobjekte verweisen kann. 
Zudem wird hierdurch die Möglichkeit eröffnet, insgesamt 
größere Anlagen zu errichten, wobei diese langfristig auch 
wirtschaftlicher betrieben werden können.

Energiedienstleistungen | Europarechtliche Vorgaben verändern den 

deutschen Energiemarkt hin zu einem Energiedienstleistungsmarkt. Con-

tracting als eine Energiedienstleistung eröffnet neue Perspektiven: der 

Landwirt von heute als Energiedienstleister von morgen.

Welche Form des Contracting sich für den Landwirt als eige-
nes Projekt eignet, kommt auf den Einzelfall an. Die Erfah-
rung der Autoren hat gezeigt, dass insbesondere Energie-
liefer-Contracting-Projekte im landwirtschaftlichen Bereich 
erfolgreich realisiert wurden. 

Besonders positiv ist aus Sicht der Kunden der Verbleib 
der Wertschöpfung in der Region durch den Verzicht auf En-
ergieimporte sowie die ökologischen Vorteile beim Einsatz 
regenerativer Energieträger. Für den Landwirt ist neben der 
Unabhängigkeit von Schwankungen des Weltmarkts die 
Produktion und Verwertung der eigenen (Energie-) Rohstof-
fe zur Nutzenergieerzeugung als Vorzug zu nennen.

Im Ergebnis bietet sich für den Landwirt die klassische 
Wärmelieferung als Urform des Energieliefer-Contractings  
an. Regelmäßig werden hierbei ausbaufähige Wärmeliefe-
rungskonzepte realisiert, die von der Versorgung eines ein-
zelnen Objekts oder eines Kunden bis hin zum Aufbau eines 
regionalen Nahwärmenetzes reichen. Entscheiden hierbei 
ist das Mitziehen der entsprechenden Ausichtsbehörden.

Szenario II:

Der Landwirt als Contractor

„Energiedienstleistung 
ist Contracting – Contracting 

ist Energiedienstleistung.  
So lautet die EU-Botschaft.“

Systemwandel: 
Deutschland erneuert 
sich zum Energiedienst-
leistungsmarkt. 


